
MITTEILUNGSBLATT
Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung

48. Jahrgang Donnerstag, 21. November 2024 Nr. 47

VORANZEIGE

Umsetzung der Grundsteuer-
reform zum 01.01.2025
Ausführliche Informationen 
hierzu � nden Sie auf der Home-
page der Gemeinde Ostrach

Die FAQ‘s hierzu � nden Sie im 
Mitteilungsblatt ab Seite 8
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NOTRUFE UND BEREITSCHAFTSDIENSTE

NOTRUFE UND RETTUNGSDIENST             112
Feuerwehr 
Kommandant Johannes Fularczyk  0151/11729069
Stv. Kommandant Martin Widmer  0177/6565416
Feuerwehrleitstelle  0751/50915335
Polizei/Notruf    110
Polizeirevier Bad Saulgau 07581/4820
Rotes Kreuz Krankenfahrten  07571/742329
Giftnotruf Notfalltelefon  0761/19240
Kläranlage/Abwasser 0172/7420978
Wasserversorgung 0172/7420976
Gas-Stördienst 0800/0824505

ÄRZTLICHER NOTDIENST
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (Allgemein,- Kinder-, 
Augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst) 116117 (Anruf ist kostenlos) 

Allgemeine Notfallpraxis Bad Saulgau 
Ö� nungszeiten und Anschrift der Notfallpraxis Bad Saulgau:  
Allgemeine Notfallpraxis Bad Saulgau, SRH Krankenhaus Bad Saulgau 
Gänsbühl 1, 88348 Bad Saulgau 
Ö� nungszeiten: Sa, So und Feiertage 10 – 16 Uhr 

Notfallambulanz am Krankenhaus Bad Saulgau
von Mo-Fr von 8 - 18 Uhr  07581 204 131 

Zahnarzt Notfalldienst  0761 120 120 00

Allgemeine Notfallpraxis Ravensburg 
Oberschwabenklinik - St. Elisabethen-Klinikum Ravensburg 
Elisabethenstrasse15, 88212 Ravensburg  
Ö� nungszeiten Sa, So und Feiertage 8-19 Uhr 

Kinder Notfallpraxis Ravensburg  
Oberschwabenklinik - St. Elisabethen-Klinikum Ravensburg 
Elisabethenstrasse15, 88212 Ravensburg  
Ö� nungszeiten Sa, So und Feiertage 9-13 Uhr und 15 - 19 Uhr 

TIERRETTUNG
Tierrettung Südbaden e.V., D-78315 Radolfszell  Tel. 0160 518 7715

FAMILIENHILFE
Haushalts-, Familien- und Betriebshilfe  Tel. 07575 209531 
Familienwerk Sölden e.V.

Haushalts-, Familien- und Betriebshilfe  
Maschinenring Alb-Oberschwaben e.V. – 88356 Ostrach 
Telefon 07585/9307-11 oder E-Mail u.reiter@mr-ao.de

SOZIALSTATION
St. Elisabeth Pfullendorf-Ostrach 
„Wir sind der P� egedienst ihrer Pfarrgemeinde“ 07552 9289670
St. Anna, Sozialstation
Außenst.Hohentengen/Mengen/Scheer
24 Std.bereitschaft    07572/76293
P� egedienst Burth, Marktstraße 5, 88356 Ostrach  07585 6250549
Die Zieglerische e. V.
Diakonie-Sozialstation Wilhelmsdorf 07503/929900
Ambulante Dienste der Behindertenhilfe   07503/929525
Spitalp� ege Pfarrhofgasse 3 
88630 Pfullendorf 07552/252463

HEBAMME
Barbara Hilgenfeldt
Buchenweg 10, 88636 Illmensee  07558/938946
Andrea Trautmann
Matthias-Erzberger-Straße 22, 88348 Bad Saulgau 07581/2007529
Familiengesundheitszentrum – guter und gesunder Start 
Hebammensprechstunden und Fachstelle für Frühe Hilfen „Familie am 
Start“ 
Information, Unterstützung und Beratung für Familien rund um die Geburt 
bis zum Leben mit dem Kind. 
Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen 
Telefon  07571 102-4209 
www.landkreis-sigmaringen.de/fgz

CARITAS
Telefonseelsorge 0800 1110 111 

oder       0800 1110 222
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/kinder-jugendliche/start             

WEITERE WICHTIGE ANLAUFSTELLEN:
Informationen für Schülerinnen und Schüler
Mo-Fr, 9.00 – 17.00 Uhr 0176 6340 1447

Für Kinder und Jugendliche
Kummertelefon 0800 1110 333
Caritasverband Sigmaringen 
Beratungsstelle häusliche Gewalt(BhG)  07571/7301-0
SKM Sigmaringen 07571/50767
Suchtberatung Sigmaringen
Suchtberatung-sigmaringen@agj-freiburg.de         07571/4188
Elisabethenheim Ostrach   07585/ 930730

PFLEGESTÜTZPUNKT LANDKREIS SIGMARINGEN 
Beratung für hilfe- & p� egebedürftige Menschen und deren Angehörige 
Hofstraße 12, 88512 Mengen, Tel.(07572) 7137 -431 sowie -372 und -368 
E-Mail: p� egestuetzpunkt@lrasig.de 
Ö� nungszeiten: vormittags: Mo-Do 09.30-11.30 Uhr 
nachmittags: Do 16.00-17.30 Uhr 
Um Terminvereinbarung wird gebeten. 

BÜRGERBUS 
während den Ö� nungszeiten des Rathauses 07585 300 - 70

KEHRBEZIRK GEMEINDE OSTRACH  
Herrn Michael Blatt  Sedanstr. 25  72474 Winterlingen  
Tel.: 07434/5520215  Schornsteinfeger.blatt@freenet.de

FORSTREVIER OSTRACH 
Daniel Benz, Tel. 07552/9280468   FAX 07552/9280655  
e-mail: daniel.benz@lrasig.de

CARITASGEMEINSCHAFT OSTRACHTAL
Helferkreis Hospiz  0152/01826728

HERZ UND HAND- NACHBARSCHAFTSHILFE
Mit-Herz-und-Hand@gmx.de  Tel. 07585/4879995

APOTHEKENNOTDIENST
Apotheken Notdienst� nder  0800/0022833

Donnerstag, den 21.11.2024  
Hodrus̀ sche Apotheke, Altshausen Tel: 07584/3552
Apotheke Leopold, Sigmaringen Tel: 07571/13665

Freitag, den 22.11.2024  
Antonius Apotheke, Bad Saulgau  Tel: 07581/7301
Bilharz-Apotheke, Sigmaringen Tel: 07571/7296060

Samstag, den 23.11.2024   
Laizer Apotheke, Laiz  Tel: 07571/4455
Alte Apotheke , Bad Schussenried Tel: 07583/847

Sonnntag, den 24.11.2024   
Kreuz Apotheke, Mengen Tel: 07572/8035
Apotheke im Hanfertal, Sigmaringen Tel: 07571/5513

Montag, den 25.11.2024  
Apotheke St. Michael, Hohentengen Tel: 07572/711588

Dienstag, den 26.11.2024  
Storchen Apotheke, Herbertingen Tel: 07586/1460

Mittwoch, den 27.11.2024  
Laizer Apotheke, Laiz  Tel: 07571/4455

Donnerstag, den 28.11.2024  
Laizer Apotheke, Laiz  Tel: 07571/4455
Marien Apotheke, Ertingen Tel: 07371/6225
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GEMEINDEVERWALTUNG 
Gemeindeverwaltung 07585/300-0 
Ordnungsamt 07585/300-26, 30 
Bürgerbüro  07585/300-31, 32, 35 
Standesamt/ Rentenanträge  07585/300-33, 34 
Kasse  07585/300-19, 20 
Steueramt  07585/300-16 
Bauamt  07585/300-13, 22 

Ö� nungszeiten: 
Montag – Freitag  08.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstagnachmittag  14.00 bis 18.00 Uhr 
Bürgerbüro zusätzlich:
Montagnachmittag 14.00 bis 17.00 Uhr

IMPRESSUM
Amtliche Bekanntmachung der Gemeindeverwaltung Ostrach
Verantwortlich für den redaktionellen Teil:
Bürgermeisterin Lena Burth

Verantwortlich für den Anzeigenteil/ Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, 
Tel: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de
Erscheinungsweise: wöchentlich. Bezugspreis: 31,00 Euro jährlich

Schließung des 
Rathauses aufgrund 
von Schulungsmaß-
nahmen

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

am Mittwoch, den 27.11.2024, bleibt 
das Rathaus aufgrund von Schu-
lungsmaßnahmen geschlossen.

Am Donnerstag, den 28.11.2024, 
ist das Rathaus geö� net, jedoch blei-
ben das Bauamt sowie die Finanz-
verwaltung ebenfalls wegen Schu-
lungsmaßnahmen geschlossen.
 
Wichtige Information des Bür-
ger- und Informationsbüros!
Aufgrund einer Online-Schulung 
bleibt das  Bürger- und Informations-
büro am Donnerstag, 28.11.2024, 
vormittags geschlossen.

Am Nachmittag haben wir wie ge-
wohnt von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
geö� net.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Rathaus-Team

Ausstellung Heimspiel 
von Nikolaus Mohr im 
Heimatmuseum Ostrach

Seit 35 Jahren, nun seine halbe Lebens-
zeit, schaut Nikolaus Mohr von seinem 
Haus auf das Heimatmuseum im Amts-
haus Ostrach. Und natürlich hat er es oft 
besucht und die Besonderheiten des Mu-
seums angesehen, welches sich vor allem 
durch die Schlacht bei Ostrach, der Ostra-
cher Liederhandschrift und der Räuberban-
de Dr Schwaaze Vere von den herkömmli-
chen Heimatmuseen unterscheidet.

Nikolaus Mohr hat sich einige Objekte 
und Situationen des Museums ausge-
sucht und reagiert auf sie. Er erklärt, er-
gänzt oder widerspricht durch eigene 
Interpretation und Sehweise. So entsteht 
ein neuer Blick auf die Ausstellungsstü-
cke und auf das Museum.

Erö� nung am Sonntag den 01. 12. 2024
Begrüßung: Bürgermeisterin Lena Burth
Einführung: Dr. Edwin Weber, Kreisarchi-
var a.D.
Heimatmuseum im Amtshaus
Rentamtstraße 1, 88356 Ostrach

Ö� nungszeiten
Jeden 1. Sonntag im Monat von 14:00 Uhr 
bis 17:00 Uhr und nach Vereinbarung

Ansprechpartner für Sonderbesuche, 
Informationen und Führungen:
Bürgermeisteramt Ostrach / 
Bürger- und Tourismusbüro
Frau Katja Wurst, Tel: 07585 / 300-44, 
Mail: wurst@ostrach.de
Oder: Nikolaus Mohr, Tel: 07585 /1398, 
Mail: Nikolaus-Mohr@t-online.de

Foto:  Reiner Löbe
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Gemeinde Ostrach
Landkreis Sigmaringen

Satzung über die 
Erhebung der Grundsteuer 

und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung und 
§§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden- Württemberg in Verbindung mit §§ 1, 
50 und 52 des Landesgrundsteuergesetzes für 
Baden-Württemberg und §§ 1, 4 und 16 des 
Gewerbesteuergesetzes hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Ostrach am 18. November 2024 
folgende Satzung beschlossen:
 

§ 1
Steuererhebung

(1) Die Gemeinde Ostrach erhebt von dem 
in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz 
Grundsteuer nach den Vorschriften des 
Landesgrundsteuergesetzes für Baden- 
Württemberg.

(2) Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vor-
schriften des Gewerbesteuergesetzes 
von den stehen- den Gewerbebetrie-
ben mit Betriebsstätte in der Gemeinde 
und den Reisegewerbebetrieben mit 
Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit 
in der Gemeinde.

 
§ 2

Steuerhebesätze
Die Hebesätze werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer

a) für die Betriebe der Land- 
und Forstwirtschaft 
(Grundsteuer A) auf 588 v.H.,

b) für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf 656 v.H., 

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
 der Steuermessbeträge.
 

§ 3
Geltungsdauer

Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten 
erstmals für das Kalenderjahr 2025.
 

§ 4
Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 
Abs. 2 des Landesgrundsteuergesetzes für 
Baden-Württemberg werden fällig
a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, 

wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt;
b) am 15. Februar und 15. August zu je 

einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn 
dieser 30 Euro nicht übersteigt.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhe-
bung der Grundsteuer und Gewerbesteuer 
vom 02. November 2020 außer Kraft.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden- Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Ö� entlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.
 
Ausgefertigt!
Ostrach, den 18. November 2024 gez.

B u r t h
Bürgermeisterin
 

Gemeinde Ostrach
Landkreis Sigmaringen

3. S a t z u n g
zur Änderung der Satzung 

über den Anschluss an die ö� entliche 
Wasserversorgungsanlage und die 

Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung – WVS)

vom 18. November 2024

Aufgrund §§ 4 und 11 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) und
§§ 2, 8 Abs. 2, 13, 20 und 42 des Kommunal-
abgabengesetzes für Baden-Württemberg 
(KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Ostrach am 18. November 2024 folgende 
Satzung beschlossen:
 

§ 1
Die Satzung über den Anschluss an die öf-
fentliche Wasserversorgungsanlage und die 
Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung – WVS) vom 
05. März 2012 mit 1. Änderung vom 21. No-
vember 2016 und 2. Änderung vom 14. De-
zember 2020 wird wie folgt geändert:

§ 42 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
(1)  Die Verbrauchsgebühr wird nach der 

gemessenen Wassermenge (§ 43) be-
rechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt 
pro Kubikmeter 1,82 €.

 
§ 2

Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Ö� entlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.
 
Ausgefertigt!
Ostrach, den 18. November 2024 gez.

B u r t h
Bürgermeisterin
 
 
Gemeinde Ostrach
Landkreis Sigmaringen

4. S a t z u n g
zur Änderung der Satzung über 

die ö� entliche Abwasserbeseitigung
(Abwassersatzung - AbwS)

vom 18. November 2024

Aufgrund von § 46 b Abs. 4 und 5 des Wasser-
gesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 
und 11 der Gemeindeordnung Baden-Würt-
temberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs.2, 9, 11, 13, 
20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes 
für Baden-Württemberg (KAG) in der jeweils 
gelten- den Fassung hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Ostrach in der Sitzung am 18. No-
vember 2024 folgende Satzung beschlossen:
 

§ 1
Die Satzung über die ö� entliche Abwas-
serbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS) 
vom 05. März 2012 mit 1. Änderung vom 10. 
Februar 2014, 2. Änderung vom 14.12.2020 
und 3. Änderung vom 15. Dezember 2021 
wird wie folgt geändert:

§ 41 erhält folgende Fassung:
§ 41

Höhe der Abwassergebühren
(1)  Die Schmutzwassergebühr (§ 39) beträgt 

je m³ Schmutzwasser für die Veranla-
gungszeiträume ab 01.01.2025 2,63 €.

(2)  Die Niederschlagswassergebühr (§ 39 a) 
beträgt je m² versiegelter Fläche 0,46 €.

 
§ 2

Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Sat- zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu be- zeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Ö� entlichkeit der Sitzung, die Ge- nehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind.
 
Ausgefertigt!
Ostrach, den 18. November 2024 gez.

B u r t h
Bürgermeisterin
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Aufstellungsbeschluss 
zur 1. Änderung 

des Bebauungsplanes 
„Torfwerk“ und die örtlichen 

Bauvorschriften hierzu
Der Gemeinderat der Gemeinde Ostrach 
hat die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Torfwerk“ und die örtlichen Bauvorschrif-
ten hierzu (Aufstellungsbeschluss gem. § 

2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)) beschlos-
sen. Gemäß § 13a BauGB wird die 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Torfwerk“ und 
die örtlichen Bauvorschriften hierzu im sog. 
beschleunigten Verfahren aufgestellt. Der 
räumliche Geltungsbereich des Bebauungs-
planes be� ndet sich im südlichen Bereich 
des Hauptortes Ostrach und wird aus dem 
beiliegenden Lageplan (maßstabslos) er-
sichtlich. Folgendes Grundstück be� ndet 
sich innerhalb des räumlichen Geltungsbe-
reiches: Fl. St. Nr. 961/7, Gemarkung Ostrach.

Erfordernis und Ziele der Planung:
• Ausweisung einer Gemeinbedarfs� äche 

für die Errichtung eines gemeindlichen 
Recyclinghofes

• Vermeidung oder Minimierung von Kon-
� ikten mit dem Naturraum bzw. von Nut-
zungskon� ikten

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von 
einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
und einem Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 
BauGB sowie der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, sowie 
von einer zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen.

Im Rathaus der Gemeinde Ostrach (Haupt-
straße 19, 88356 Ostrach), Flur 1. OG wird 
der Ö� entlichkeit während der allgemei-
nen Ö� nungszeiten Gelegenheit gegeben, 
sich gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung 
zu unterrichten (Hinweis: Die allgemeinen 
Ö� nungszeiten sind jeweils von Montag 
bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr). Es 

besteht bis zum 20.12.2024 die Gelegenheit 
zur frühzeitigen Äußerung. Weitere Infor-
mationen können von den Bürgern durch 
das Beiwohnen an den ö� entlichen Ge-
meinderats-Sitzungen eingeholt werden. 
Im Rahmen der noch durchzuführenden öf-
fentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
können Stellungnahmen zur Planung inner-
halb der vorgeschriebenen Fristen abge-
geben werden. Hierzu erfolgt jeweils noch 
eine gesonderte ortsübliche ö� entliche Be-
kanntmachung.

Hinweise: Der Aufstellungsbeschluss zur 
Änderung hat keine direkte Auswirkung 
auf die Bebaubarkeit oder Nutzbarkeit von 
Grundstücken. Der räumliche Geltungsbe-
reich der Änderung kann sich im Verlauf des 
Aufstellungsverfahrens ändern.

Der Flächennutzungsplan im betro� enen 
Bereich wird im Rahmen einer Berichtigung 
im Sinne des § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ange-
passt.

Ostrach, den 21.11.2024
Lena Burth, Bürgermeisterin



6 | Donnerstag, 21. November 2024 8   | Donnerstag, 21. November 2024 8

Bekanntmachung 
des Satzungsbeschlusses 

über den Erlass einer 
Veränderungssperre 

für die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Torfwerk“ 

und die örtlichen 
Bauvorschriften hierzu

Zur Sicherung des mit Beschluss vom 
18.11.2024 eingeleiteten Bauleitplanverfah-
rens zur 1. Änderung des Bebauungspla-
nes „Torfwerk“ und die örtlichen Bauvor-
schriften hierzu hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Ostrach in ö� entlicher Sitzung 
am 18.11.2024 eine Veränderungssper-
re nach § 14 BauGB in der Fassung vom 
18.11.2024 als Satzung beschlossen. Der 
Geltungsbereich der Veränderungssperre 

umfasst das Grundstück mit der Fl. St. Nr. 

961/7, Gemarkung Ostrach. Die Satzung 
über die Veränderungssperre tritt mit die-
ser Bekanntmachung in Kraft. Die Verän-
derungssperre kann während der üblichen 
Ö� nungszeiten im Rathaus der Gemeinde 
Ostrach (Hauptstraße 19, 88356 Ostrach), 
Flur 1. OG eingesehen werden. Jedermann 
kann die Veränderungssperre einsehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass sich der Titel des 
Bebauungsplanes und somit auch der Ver-
änderungssperre im Laufe des Verfahrens 
noch ändern kann, in diesem Falle wird ein 
entsprechender Vermerk auf der Verände-
rungssperre angebracht.

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten des Baugesetzbuches beim Zustande-
kommen der Satzung unbeachtlich, wenn 
sie im Falle einer beachtlichen Verletzung 

der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften oder im Falle einer beachtlichen 
Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes (§ 214 Abs. 2 BauGB) 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder die Mängel begründen soll, ist darzu-
legen (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 
Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche und 
des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen hingewie-
sen.

Ostrach, den 21.11.2024
Lena Burth, Bürgermeisterin
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Gemeinderatssitzung 
vom 18.11.2024
- ö� entliche Beschlüsse
Bekanntgabe von Beschlüssen 
aus nichtö� entlicher Sitzung

Breitband weiteres Vorgehen 
– „nicht geförderter Bereich“
Es wird folgender einstimmiger Beschluss 
gefasst:
Die Verwaltung wird beauftragt, den weite-
ren Ausbau der nicht geförderten Bereiche 
Jettkofen, Wangen, Einhart und der zu-
künftigen Neuerschließungen mit der BLS 
durchzuführen.

Die Verwaltung wird beauftragt, das Flur-
stück 337, Gemarkung Spöck an das Glasfa-
sernetz anzuschließen.
 
Strukturgutachten Wasser
Es wird folgender einstimmiger Beschluss 
gefasst:
Das vorgelegte Strukturgutachten nimmt 
der Gemeinderat zur Kenntnis.

Die Verwaltung wird mit den weiteren Ver-
handlungen beauftragt, welche dem Ge-
meinderat zur Entscheidung vorzulegen sind.
 
Vergaben 
- Baugebiet Baumgarten III Ostrach 
- Ingenieurleistungen
Es wird folgender einstimmiger Beschluss 
gefasst:
Die Verwaltung wird beauftragt, die ent-
sprechenden Verträge mit dem Büro FSP 
Stadtplanung, 365° Freiraum und Umwelt, 
KSW Schlegel Wunderer GbR, Ingenieur-
büro Reckmann GmbH und Dekra Automo-
bil GmbH abzuschließen.

Neukalkulation und Neufestsetzung 
Wassergebühren mit Änderung der Was-
serversorgungssatzung
Es wird folgender einstimmiger Beschluss 
gefasst:
1.  Die vorliegende Gebührenkalkulation 

mit den darin getro� enen Prognosen 
der Verwaltung für die Neufestsetzung 
der Wassergebühren ab dem 01.01.2025 
wird vom Gemeinderat in allen Punkten 
gebilligt.

2.  Die Wassergebühr (Verbrauchsgebühr 
§ 42 Abs. 1 WVS) wird ab 01.01.2025 auf 
1,82€/m² festgelegt. Die Grundgebüh-
ren (§ 41 WVS) bleiben unverändert.

3.  Die in der Anlage beigefügte 3. Satzung 
zur Änderung der Wasserversorgungs-
satzung wird beschlossen.

 
Neukalkulation und Neufestsetzung 
Abwassergebühren mit Änderung der 
Abwassersatzung
Es wird folgender einstimmiger Beschluss 
gefasst:

GEMEINDERAT
1.  Die vorliegende Gebührenkalkulation 

mit den darin getro� enen Prognosen 
der Verwaltung für die Neufestset-
zung der Abwassergebühren ab dem 
01.01.2025 wird vom Gemeinderat in 
allen Punkten gebilligt.

2.  Die Abwassergebühren in § 41 Abwas-
sersatzung werden für die Veranla-
gungsjahre ab 2025 wie folgt festgelegt:

 Schmutzwassergebühr 
(§ 41 Abs. 1) 2,63 €/m²

 Niederschlagsabwassergebühr 
(§ 41 Abs. 2) 0,46 €/m²

3.  Die beiliegende 4. Änderung der Ab-
wassersatzung wird beschlossen.

 
Festsetzung neuer Hebesätze der 
Grundsteuer 
Es wird folgender einstimmiger Beschluss 
gefasst:
1.  Die Hebesätze bei der Grundsteuer wer-

den ab 01.01.2025 wie folgt festgelegt:
 Grundsteuer A auf   588 v. H.
 Grundsteuer B auf   656 v. H.
2.  Der Hebesatz für die Grundsteuer wird 

weiterhin auf 350 v. H. festgelegt.
3.  Die in der Anlage beigefügte Hebesat-

zung wird beschlossen.
 
Bebauungsplan „Torfwerk“ 
- 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Torfwerk“ und die örtlichen Bauschrif-
ten hierzu 
- Veränderungssperre 
Es wird folgender einstimmiger Beschluss 
gefasst:
Der Gemeinderat der Gemeinde Ostrach 
beschließt die 1. Änderung des Bebauungs-
planes „Torfwerk“ und die örtlichen Bau-
vorschriften hierzu (Aufstellungsbeschluss 
gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)). 
Gemäß § 13a BauGB wird die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes „Torfwerk“ und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu im sog. 
beschleunigten Verfahren aufgestellt. Der 
räumliche Geltungsbereich des Bebauungs-
planes be� ndet sich im südlichen Bereich 
des Hauptortes Ostrach und wird aus dem 
beiliegenden Lageplan (maßstabslos) er-
sichtlich. Folgendes Grundstück be� ndet 
sich innerhalb des räumlichen Geltungsbe-
reiches: Fl. St. Nr. 961/7, Gemarkung Ostrach.

Erfordernis und Ziele der Planung:
• Ausweisung einer Gemeinbedarfs� äche 

für die Errichtung eines gemeindlichen 
Recyclinghofes

• Vermeidung oder Minimierung von Kon-
� ikten mit dem Naturraum bzw. von Nut-
zungskon� ikten

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von 
einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 
BauGB und einem Umweltbericht gem. § 2a 
Nr. 2 BauGB sowie der Angabe nach § 3 Abs. 
2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, sowie 

von einer zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen.

Hinweise: Der Aufstellungsbeschluss zur 
Änderung hat keine direkte Auswirkung 
auf die Bebaubarkeit oder Nutzbarkeit von 
Grundstücken. Der räumliche Geltungsbe-
reich der Änderung kann sich im Verlauf des 
Aufstellungsverfahrens ändern.

Der Flächennutzungsplan im betro� enen 
Bereich wird im Rahmen einer Berichtigung 
im Sinne des § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB an-
gepasst.

Der Gemeinderat der Gemeinde Ostrach 
billigt den Entwurf zur Veränderungssper-
re in der Fassung vom 18.11.2024 für den 
Geltungsbereich der in Aufstellung be� nd-
lichen 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Torfwerk“ und die örtlichen Bauvorschrif-
ten hierzu.

Dieser Entwurf in der Fassung vom 
18.11.2024 wird gemäß dem Satzungstext 
als Satzung beschlossen.
 
Zuschuss digitale Gremienarbeit
Es wird folgender einstimmiger Beschluss 
gefasst:
Der Gemeinderat beschließt, den Gemein-
deratsmitgliedern und Ortsvorstehern für 
die Anscha� ung und P� ege eines privaten 
mobilen Geräts zur Nutzung des Ratsinfor-
mationssystems einen Zuschuss von je 500 
EUR pro Amtszeit zu gewähren.
 
Zuschuss Kapelle Hahnennest
Der Gemeinderat stimmt einem Zuschuss 
iHv 5 % = 2.100,00 € an die kath. Kirchenge-
meinde zur Sanierung der Kapelle in Hah-
nennest zu.
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GEMEINDENACHRICHTEN
Die Grundsteuerreform des Landes Baden-Württemberg 
tritt zum 01.01.2025 in Kraft
• Warum müssen die Hebesätze neu 

festgesetzt werden?
Zum 1. Januar 2025 tritt die Grundsteuer-
reform des Landes Baden-Württemberg in 
Kraft. Durch das vom Land neu vorgegebe-
ne Berechnungsverfahren der Grundsteuer 
müssen auch die kommunalen Hebesätze 
neu festgelegt werden. Dies hat Auswirkun-
gen für alle Eigentümerinnen und Eigentü-
mer von Grundstücken. Ziel der Gemein-
de ist jedoch eine aufkommensneutrale 
Festsetzung der Hebesätze. Dies bedeu-
tet, dass mit der Grundsteuerreform 
keine Steuererhöhung erfolgen soll. 
Allerdings kommt es zu einer Umver-
teilung der Steuerlast. Die Gemeinde 
braucht die Einnahmen aus der Grundsteu-
er, da sie damit ihre Ausgaben � nanziert. 
Auf die Grundsteuereinnahmen oder Teile 
davon kann die Gemeinde nicht verzichten.

• Wird die Grundsteuer in der Gemeinde 
Ostrach erhöht?

Mit der Grundsteuerreform 2025 möchte 
die Gemeinde keine versteckte Steuerer-
höhung durchführen. Deshalb hat sie den 
Hebesatz für die Grundsteuer ab 2025 so 
berechnet, dass sie gleich viel Einnahmen 
vor und nach der Grundsteuerreform hat. 
Allerdings kommt es aufgrund des Berech-
nungsmodell des Landes zu einer Umvertei-
lung der Steuerlast.

• Warum kommt es zu einer Umvertei-
lung und wie sieht diese aus?

Das hat mehrere Gründe: Früher wurde bei 
der Grundsteuer auch das Gebäude bzw. 

dessen Wert berücksichtigt. Ab 2025 ist nur 
noch der Grundstückswert entscheidend. 
Landwirtschaftliche Wohngebäude fallen 
zukünftig auch nicht mehr unter die Grund-
steuer A sondern unter die Grundsteuer B. 
Alte Gebäude haben die Grundsteuer früher 
reduziert, neue und große Gebäude erhöht. 
Mehr bezahlen müssen künftig Grund-
stückseigentümer in guter Lage (hohe Bo-
denrichtwerte) mit großen Grundstücken. 
Geringer wird die Grundsteuer hingegen 
für Wohnungen in großen Mehrfamilien-
wohnhäusern, für Wohnhäuser in schlech-
ter Lage (geringe Bodenrichtwerte) und für 
Gewerbebetriebe in Gewerbegebieten. 

• Wie wird die Grundsteuer zum 
01.01.2025 berechnet?

Für die Gemeinde Ostrach hat das Land Ba-
den-Württemberg geregelt, wie die Grund-
steuer künftig zu berechnen und zu erheben 
ist. Die Gemeinde erhebt von Grundstücks-
eigentümern eine Grundsteuer. Die Grund-
steuer braucht die Gemeinde zur Aufga-
benerfüllung. Sie bezahlt damit also ihre 
Ausgaben. Bei der Grundsteuer wird zwi-
schen land- und fortwirtschaftlichen Grund-
stücken (Grundsteuer A) sowie sonstigen 
Grundstücken (Grundsteuer B) unterschie-
den. Grundstücke mit Wohn- oder Gewerbe-
nutzung fallen unter die Grundsteuer B. Das 
gilt künftig auch für die landwirtschaftlichen 
Wohngebäude, die früher über die Grund-
steuer A besteuert wurden.

Die Grundsteuer berechnet sich ab 2025 nur 
noch nach dem sogenannten Bodenricht-

wert. Die Bodenrichtwerte für die Grund-
stücke in Ostrach hat der gemeinsame 
Gutachterausschuss festgelegt. Maßgeblich 
für die Grundsteuer ab 2025 sind die Boden-
richtwerte für das Jahr 2022 (sog. Haupt-
feststellungszeitpunkt). Der jeweilige Bo-
denrichtwert wird dann mit der Größe des 
Grundstückes multipliziert. So erhält man 
den Grundsteuerwert seines Grundstückes.
Bodenrichtwert x Grundstücksgröße 
= Grundsteuerwert

Der Grundsteuerwert muss im nächsten 
Schritt mit der sogenannten Steuermess-
zahl multipliziert werden. Die Steuermes-
szahl ist eine festgelegte mathematische 
Zahl im Berechnungsverfahren, die ansons-
ten keine besondere Bedeutung hat.
Grundsteuerwert x Steuermesszahl 
= Grundsteuermessbetrag

Steuermesszahl bei anderen Grundstücken 
= 1,3 ‰ = 0,0013
Steuermesszahl bei Wohngrundstücken 
= 0,91 ‰ = 0,00091

Der Grundsteuerwert und der Grundsteuer-
messbetrag werden vom Finanzamt durch 
Bescheid festgestellt. Diese Bescheide 
haben Sie vermutlich bereits erhalten.

Bei der Grundsteuer hat die Gemeinde die 
Möglichkeit, die Höhe zu bestimmen. Das 
macht die Gemeinde über den sogenann-
ten Hebesatz. Mit diesem kann die Gemein-
de jedoch nur auf das Gesamtaufkommen 
der Grundsteuer Ein� uss nehmen. Wer im 
Einzelfall wie viel Grundsteuer bezahlen 
muss, kann die Gemeinde hingegen nicht 
direkt bestimmen. Das ergibt sich aus dem 
jeweiligen Bodenrichtwert.
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Zur Berechnung der genauen Grundsteu-
er wird der Grundsteuermessbetrag mit 
dem Hebesatz der Gemeinde multipliziert. 
Beim Hebesatz wird dabei unterschieden 
zwischen der Grundsteuer A für land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe bzw. Grund-
stücke sowie der Grundsteuer B für alle 
sonstigen Grundstücke. Der Hebesatz für 
die Grundsteuer A soll künftig bei 588 %, 
der Hebesatz für die Grundsteuer B bei 656 
% liegen.
Grundsteuermessbetrag x Hebesatz 
= Grundsteuer

Die Grundsteuer wird dann im Grundsteu-
erbescheid festgestellt und von der Ge-
meinde in vier Quartalsraten erhoben.

• Können von der Gemeinde Einzelfal-
lentscheidungen getro� en werden?

Nein. Die Gemeinde kann nur den Hebesatz 
bestimmen. Den legt sie so fest, dass sie 
insgesamt gleich viel Einnahmen hat wie 
bisher. Für die Umverteilung der Steuer-
last zwischen den Grundsteuerp� ichti-
gen kann die Gemeinde nichts. Das liegt 
ausschließlich am neuen durch das Land 
Baden-Württemberg vorgegebenen Be-
rechnungsverfahren.

• Warum sind die Grundsteuerhebesät-
ze mit anderen Kommunen nicht mehr 
vergleichbar?

Eine Vergleichbarkeit kann nicht hergestellt 
werden, da das Bodenrichtwertniveau in 
den Kommunen unterschiedlich ist.

Bsp.:
In Ostrach liegt das Bodenrichtwertniveau 
im Neubaugebiet bei 150 €/m2
In Bad Saulgau liegt der Bodenrichtwert im 
Neubaugebiet bei 220 €/m2

Bei einer Grundstücks� äche von 500 m2 er-
gibt sich folgende Berechnung:
Grundsteuerwert Ostrach: 
150 €/m2 x 500m2  = 75.000€
Grundsteuerwert Bad Saulgau: 
220 €/m2 x 500m2 = 110.000 €
Grundsteuermessbetrag Ostrach: 
75.000 € x 0,0013 = 97,50
Grundsteuermessbetrag Bad Saulgau: 
110.000 € x 0,0013 = 143

Bei einem beispielhaften Grundsteuerauf-
kommen von 639,60 € bedeutet dies bei 
Aufwandsneutralität der Grundsteuer fol-
gende Hebesätze

Hebesatz Ostrach: 656 %(beispielhaft)
Hebesatz Bad Saulgau: 447 %(beispielhaft)
 
• Warum wird es notwendig sein die He-

besätze zum 01.01.2026 zu überprü-
fen?

Die durch das Finanzamt der Kommune 

übermittelte Datengrundlage ist Lücken-
haft. Bestenfalls wird diese Datenlücke 2025 
geschlossen oder nur noch unerhebliche 
Auswirkungen haben.

Sollten die erwarteten Hochrechnungen 
nicht so eintreten, muss die Gemeinde die 
Grundsteuerhebesätze entsprechend än-
dern. Werden die Hochrechnungen der 
Grundsteuermessbeträge überschritten, 
sollte zum Jahr 2026 eine Absenkung der 
Hebesätze erfolgen. Werden die Hochrech-
nungen der Grundsteuermessbeträge un-
terschritten, sollte eine Erhöhung der Hebe-
sätze erfolgen.

Die ggf. erforderliche Anpassung der Hebe-
sätze würde dann zum 1. Januar 2026 erfol-
gen.

Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass 
die Gemeinde Ostrach die nächsten Jahre 
die Grundsteuer aufgrund der schlechten 
Haushaltslage der Kommunen erhöhen 
muss um ihre kommunalen Aufgaben erfül-
len zu können.

Ausführliche Informa-
tionen � nden Sie auf 
der Hompepage der 
Gemeinde Ostrach 

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Seminar bringt Interessierte 
„Schritt für Schritt zur eigenen Website“
Das Onlineseminar „WISkompakt“ widmet sich am Mittwoch, 
den 04.12.2024 um 19 Uhr dem Thema „Schritt für Schritt zur 
eigenen Website – Grundlagen, Tricks und Tipps auf Basis 
von WordPress“. Das Seminar � ndet im Rahmen einer ZOOM-Vi-
deokonferenz statt. Wer heute nicht auf einer eigenen Website im 
Internet gefunden werden kann, ist – im Vergleich zu Konkurren-
ten – in einer benachteiligten Lage. Kunden möchten sich häu� g 
vor der ersten Kontaktaufnahme im Internet über Angebote und 
weitere Unternehmensdetails informieren. Wer da nicht präsent 
ist, wird am Markt schnell abgehängt. Eine eigene Website zu er-
stellen ist auch ohne die Beschäftigung einer Agentur und damit 
einhergehender � nanzieller Verp� ichtungen, möglich. Agenturin-
haberin und Onlineexpertin Jennifer Wohlhüter erklärt, was beim 
Anlegen einer Website zu beachten ist und wie Schritt für Schritt 
vorgegangen werden sollte. Sie legt ihre Erläuterung der kostenlo-
sen Anwendung von WordPress zugrunde. Wie melde ich mich bei 
WordPress an? Wo kann ich mir eine Domain sichern? Welche recht-
lichen Fragen müssen berücksichtigt werden. Welche Stilmittel sind 
vorteilhaft und welche sollten besser ausgeklammert werden? Wie 
wichtig sind Bilder und Gra� ken für die Gestaltung meiner Website? 
Wohlhüter ist seit mehr als sieben Jahren Inhaberin ihrer eigenen 
Werbeagentur und hat bereits unzählige Webseiten konzipiert, 
aufgebaut und optimiert. Durch ihre Ausbildung als Mediengestal-
terin im Bereich Digital und Print kennt sie gestalterische sowie ty-
pogra� sche Grundregeln und verfolgt durch Ihre Position stets die 
aktuellsten Trends. Die kostenfreie Anmeldung zu diesem Online-
seminar ist bis 05.11.2024 über die Website der WIS unter „Events“  
möglich. Für alle weiteren Fragen steht Ihnen Frau Joana Pohl unter 
Telefon 07571/72890-0 oder E-Mail pohl@wis-sigmaringen.de gerne 
zur Verfügung.
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Ortsverwaltung Tafertsweiler
Einladung 
zur ö� entlichen Sitzung 
des Ortschaftsrates Tafertsweiler 
am Donnerstag, dem 21.11.24 
um 19:00 Uhr 
im Schul- und Rathaus Tafertsweiler
 
Tagesordnung:
1. Bericht des Ortsvorstehers
2. Anmeldungen zum Gemeindehaushalt 

2025
3. Bekanntgaben, Anfragen, Verschiede-

nes
 
Mit freundlichem Gruß
Pfei� er Wolfgang
Ortsvorsteher

ORTSVERWALTUNGEN

Abgegeben wurde:
• Schlüssel mit schwarzem Band 

und Hufeisen-Anhänger
• einzelner Schlüssel
 
Auskunft erteilt Ihnen das Bürger- und In-
formationsbüro (Tel. 300-31/-32/-35).

FUNDSACHEN

MÜLLWIRTSCHAFT

Restmüllabfuhr
Bezirk 1  
Dienstag, den 26.11.2024
Bezirk 2 bis 4 
Mittwoch, den 27.11.2024

Gelber Sack
Bezirk 1 bis 4
Montag, den 25.11.2024

Biotonne
Bezirk 1-4
Dienstag, den 26.11.2024 

Bezirk 1: Ostrach Hauptort  

Bezirk 2: Bachhaupten, Einhart, 
Eschendorf, Dichtenhausen, Gunzen-
hausen, Habsthal, Jettkofen, Taferts-
weiler, Wirnsweiler und Wangen  

Bezirk 3: Bernweiler, Burgweiler, 
Egelreute, Hahnennest, Kalkreute, 
Lausheim, Levertsweiler, Magenbuch, 
Mettenbuch, Ochsenbach, Spöck, Ul-
zhausen, Waldbeuren, Zoznegg 

Bezirk 4: Laubbach, Unter – und 
Oberweiler

SCHULNACHRICHTEN
Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal
Elternbeirat im Schuljahr 2024/25
In der konstituierenden Sitzung am Dienstag, 05. November 2024 wurde 
Klaus Wiggenhauser als Elternbeiratsvorsitzender gewählt.

Seine Stellvertreter sind Melanie Kaisner, Annika Knoll und Larissa Wenda.

Die Wahlen der Elternvertreter für das Schuljahr 2024/25 erbrachten folgende Ergebnisse:

Elternbeirat

Klasse Klassenelternvertreter Stellvertreter

G1/2a Tatjana Bouabdallah, Ostrach Julia Ruf, Ostrach

G1/2b Gunnar Reithinger, Ostrach Michael Langer, Ostrach

G1/2c Elaine Deglmann, Ostrach Jessica Stein, Ostrach

G1/2d Denise Irmler, Ostrach Simone Rauch, Hahnennest

G1/2e Anna Unrau, Ostrach Anne Fröhlich-Merk, Ostrach

G1/2f Hedwig Scham, Einhart Annika Knoll, Bachhaupten

G3/4a Melanie Kaisner, Levertsweiler Julia Brehm, Unterweiler

G3/4b Angelika Rundel, Ostrach Simone Hagelkrüs, Wangen

G3/4c Heike Müller, Ochsenbach Alexandra Heilborn, Ostrach

G3/4d Katrin Morschheuser, Ostrach Ilona Ermler, Ostrach

G3/4e Daniela König, Ostrach Kerstin Schweigart, Ostrach

GMS5a Susanne Fettahlar, Ostrach Yvonne Mattes, Krauchenwies

GMS5b Birgit Heim, Zoznegg Judith Forbrich, Herdwangen-Schönach

GMS6a Larissa Wenda, Pfullendorf Katja Holl, Sigmaringendorf

GMS6b Patrizia List, Ostrach Sonja Bender, Ostrach

GMS7a Natalie Merk, Magenbuch 
Anna Kechel, Tafertsweiler

Corinna Rinkenburger, Einhart

GMS7b Nicole Behlert, Ostrach Isabell Eckardt, Krauchenwies

GMS8a Nadine Tomaschko, Riedhausen Klaus Wiggenhauser, Magenbuch

GMS8b Alexandra Pitters, Ostrach Katrin Reiner, Unterweiler

GMS9a Thomas Köckeritz, Pfullendorf Katharina Vosler, Pfullendorf

GMS9b Christian Brugger, Hausen a.A. Jan Buchholz, Bittelschieß

GMS 10a Ingrid Enderle, Hausen a.A. Bianca Münch, Hausen a.A.

GMS 10b Martina Schaerer, Ostrach Iris Löw, Ostrach

Vorsitzender:  Klaus Wiggenhauser, Magenbuch
Stellvertr. Vorsitzende GS:  Melanie Kaisner, Levertsweiler
Stellvertr. Vorsitzende MB: Annika Knoll, Bachhaupten
Stellvertr. Vorsitzende GMS:  Larissa Wenda, Pfullendorf

Elternvertreter und Stellvertreter in der Schulkonferenz: 
Melanie Kaisner (GS), Levertsweiler Daniela König, Ostrach
Patrizia List, Ostrach Elaine Deglmann, Ostrach
Anna Unrau, Ostrach Natalie Merk, Magenbuch

Ich gratuliere allen gewählten Elternvertreterinnen und Elternvertretern zu ihrem Amt, 
danke ihnen für die Übernahme dieser für das Schulleben wichtigen Aufgabe und freue 
mich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Birgit Hertle
Schulleiterin
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KINDERGARTENNACHRICHTEN
Förderverein 
Haus KomBile e.V.
Sehr geehrtes Mitglied,
unsere diesjährige ordentliche Mitglieder-
versammlung gemäß §6 der Satzung � ndet 
statt am: 
Donnerstag, den 28. November 2023 
um 20.00 Uhr
im Klassenzimmer des Haus KomBiLe

Auf der Tagesordnung stehen 
folgende Themen:

1.  Begrüßung durch den Vorsitzenden des 
Vorstands

2.  Feststellung der ordnungsgemäßen 
Einberufung und der Beschlussfähigkeit 
der Mitgliederversammlung

3.  Bericht der Schriftführerin
4.  Bericht der Kassiererin
5.  Bericht der Kassenprüfer mit Entlastung 

der Kasse
6.  Wahl der Kassenprüfer für das neue 

Geschäftsjahr
7.  Entlastung des Vorstands
8.  Neuwahlen:
8.1.  Bestätigung der Beisitzer(innen) gemäß 

Satzung §7, Abs. 7.
9.  Wünsche und Anträge
10.  Beendigung der Versammlung

Anträge auf Ergänzungen der Tagesord-
nung müssen bis eine Woche vor der Ver-
sammlung schriftlich beim Vorstand einge-
reicht werden, damit der Vorstand sie noch 
auf die Tagesordnung setzen kann (§ 6 Ab-
satz 1 der Satzung).

Mit freundlichen Grüßen
Raphael Scham
1. Vorsitzender

Nikolausgilde 
Die Nikolausgilde informiert.
Der Nikolaus kommt am Donners-
tag, 05. Dezember wieder zu den 
Familien nach Hause. 

Sie können den Besuch online 
bestellen unter: www.kath- 
ostrachtal.de/nikolausbrief oder den Niko-
lausbrief per E-Mail schicken an: nikolausgil-
de@kath-ostrachtal.de

Gerne können Sie auch den Nikolausbrief in 
der Pfarrkirche (der Seiteneingang ist geö� -
net) abholen, ausfüllen und in den Briefkas-
ten des Pfarrhauses werfen.

Bitte verwenden Sie nur den Originalen Ni-
kolausbrief.

Abgabetermin 30. November 2024
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Ihre Nikolausgilde 
der Seelsorgeeinheit Ostrachtal

Susanne und Markus Hollacher
Tel. 07585 3611
oder Mobil
Susanne 0162 1817855
Markus 01522 7208062 ab 17:00 Uhr
markus.hollacher@kath-ostrachtal.de

Sie suchen noch eine Möglichkeit Ihre 
Hl. Kommunion 2025 zu feiern! 
Wir bieten Ihnen für Ihre Veranstaltung das 
passende

Ambiente. Unsere Speisen werden frisch mit 
saisonalen Produkten vor Ort zubereitet. 

Kontakt: ARGE Ostrach 
EMAIL:  ArgeOstrach@Gmail.com
Mobil: +4915110396899

VEREINSNACHRICHTEN
Badenia Wangen
Wangen leuchtet 
Liebe Wangener/-innen,
auch dieses Jahr wollen wir unseren Christ-
baum vor dem Rathaus gemeinsam 
schmücken.
Hierzu laden wir Euch herzlich am Sonntag, 
01.12.2024 um 16:00 Uhr ein.
Glühwein, Punsch und heiße Wurst im We-
cken auf Spendenbasis. 
Bitte Tassen & gerne auch Eure Plätzchen 
mitbringen.

Die Badenia freut sich auf ein gemütliches 
Beisammensein.
Claudia Drochelmann, 1. Vorstand

Caritasverband Sigmaringen/
Meßkirch e.V.

Foto:  Caritasverband Sigmaringen  

Caritasverband 
Sigmaringen/Meßkirch e.V.
O� ener Mittagstisch in der Begeg-
nungsstätte im ELO Ostrach

Montag 25.11.2024 Dienstag 26.11.2024
Spargelcremesuppe 
(g.i.a1)

Brühe mit Einlage

Tortellini mit Hack� eisch
Tomatensoße i.g.a1.
Salat der Saison i.j..g.

Nürnberger Bratwurst,
Krautschupfnudeln a1.4.i.

Quarkau� auf
Kirschen a1.g.c.

Krautschupfnudeln 
vegetarisch a1.i.

Dessert (g) Fruchtcocktail

Mittwoch 27.11.2024 Donnerstag 28.11.2024
Brokkolicremesuppe 
(a1.i.g.)

Spätzlesuppe (a1.c.4.)

Rindergulasch in Soße  
R.i.g.
Apfelrotkraut, 
Spätzle  a1.g.c.

Schweinebraten s.i.g.
Buntes Gemüse
Püree g.

geb. Camembert
Preiselbeeren
Kräutersoße a1.i.g.
Salzkarto� eln
Salat der Saison i.j.g.

Volkornnudeln a1.c.
vegetarische Bolo i.g.
Salat der Saison i.j.g.

Joghurtdessert g. Puddingdessert g..

Freitag 29.11.2024 Samstag 30.11.2024
Tomatensuppe (g.i.)  
Maultaschen m. Soße 
(R.S.a1.c.g.)
Karto� elsalat (i.j.)
Grüner Salat (i.j.g)

Deftige Bauerpfanne mit 
Hack� eisch (R.S.i.g.)

Veget. Bratwurst
Karto� elsalat (i.j.)
Grüner Salat (i.j.g)

 

Quarkdessert g. Frisches Obst

Sonntag 01.12.2024
Brühe mit Einlage (2.3.9.)
Spanfekelbraten in Soße, 
2.3.9.a1.
Bayrisch Kraut 2.3.9.
Klöße
Dessert (g)

Begegnungsstätte 
Tel. 07585 9307313,  
Tellerpreis : 10,80 € , 
Menüpreis 12,80 € 
Bitte um Bestellung 
am Vortag  bis 11:00 
Uhr. 
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Deutsches Rotes Kreuz
DRK Ostrach 
Haus- und Straßensammlung 2024 
- Helfer vor Ort 
Wir werden mit unserer diesjährigen Haus- 
und Strassensammlung, die neu ins Leben 
gerufene „Helfer vor Ort Gruppe“ in 
Ostrach unterstützen. Da wir aktuell noch 
kein Einsatzfahrzeug dafür haben, werden 
die Helfer mit unserem Mannschaftswagen 
oder dem Privat-PKW die Einsätze fahren.

Die Flyer wurden auch dieses Jahr wieder 
über das Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Ostrach verteilt. Gerne dürfen Sie uns aber 
auch direkt spenden unter: 
DRK OSTRACH 
DE 05 653 51050 0000 71 6507

Jetzt schon für Ihre Unterstützung und Mit-
hilfe ein herzliches Vergelt’s Gott.

Ihre
DRK Bereitschaft Ostrach
 

Fußballclub Ostrach
FCO Aktive
SGM Bronnen - FC Ostrach 4:0(2:0)
Eine emp� ndliche Pleite kassierten die Ze-
bras im Spitzenspiel in Bronnen. Am Ende 
heißt es 4:0 für die Heimelf. Man begann 
gut, jedoch zeigte sich der Gastgeber bru-
tal e� ektiv und nutzte seine Chancen gna-
denlos aus. Nachdem man kurz nach der 
Halbzeit mit einem verschossenen Elfmeter 
den Anschlußtre� er verpasste, konnte man 
den Bock nicht mehr umstoßen. Spätestens 
nach dem 3:0 war die Partie dann entschie-
den! Mit dieser Niederlage verpasste man 
am Spitzenduo dranzubleiben!
SGM Ostrach II/SV Hoßkirch spielfrei
SGM SV Hoßkirch II/FC Ostrach spielfrei

Vorschau:
FC Ostrach- SGM FV Weithart 
am Sonntag 24.11 um 14.45 Uhr
SpVgg P� ummern - SGM Ostrach II/
SV Hoßkirch am Sonntag 24.11 um 14.45
SGM SV Hoßkirch II/FC Ostrach spielfrei

Fußballverein Weithart
Herren
Sa., 16.11.2024
SG Weithart / Rul� ngen –
 SG Hettingen / Inneringen  1:6
Tor: K. Müller (FE)
 
Vorschau
So., 24.11.2024
FC Ostrach - 
SG Weithart / Rul� ngen   14:45 Uhr
 
Damen
Sa., 16.11.2024
FV Weithart – SV Granheim  6:1
Tore: R. Senn, G. Bruno, P. Dornfried (3x), S. Rist
 
Juniorinnen
B-Juniorinnen
Sa., 16.11.2024
SV Baindt - 
SG Bad Saulgau / Weithart  0:2
Toer: A. Stöckler, I. Hofmann
 
Vorschau
Sa., 23.11.2024
SG Bad Saulgau / Weithart – 
FC Blau-Weiß Bellamont   14:00 Uhr
 

Spielgemeinschaft FC O/ FV 
Weithart/ SGM FG 2010 WRZ
FCO-Jugend aktuell:
A-Jugend
SGM Ostrach/WRZ FG 2010 I – 
SV Westernheim 2:0(1:0)
Im letzten Spiel vor der Winterpause konnte 
die Reutter-Elf einen wichtigen Sieg landen. 
In der Partie gegen den Tabellennachbarn 
war man überlegen und verpasste es das 
Spiel früh für sich zu entscheiden. Am Ende 
war es aber doch eine klare Sache, da der 
Gegner zu harmlos agierte! 
Tore: Mehmet Can Eleroglu und Valentin 
Frey 
 

Jahrgang
Jahrgang 1944 
Unser nächstger Tre�  ist am Freitag, den 
31.01.2025 um 17 Uhr  im Gasthaus Löwen in 
Königseggwald.

Wünsche freudige Adventszeit !
Gruß Alwin 

Jahrgang 1948
Der Jahrgang 1948 tri� t sich zum Stamm-
tisch am 25. November um 19.30 Uhr im 
Gasthaus Hirschen.

Jahrgang 1955
Für JahrgängerInnen 
des Geburtsjahres 1955
Wir planen 2025 ein 70-er-Fest für alle 
„Reingeschmeckten Ostracherinnen/Ostra-
cher“, die zu den Klassentre� en vergange-
ner Jahre nicht eingeladen wurden. Wer hat 
Lust a) dabei zu sein? und b) mit zu planen? 

Kontakt bitte per Mail an thanner-bruno@ 
t-online.de oder metzler.be@gmx.de.

Freiw. Feuerwehr LG Einhart

Foto:  Feuerwehr Löschgruppe Einhart 

Mittwochstre�  
der Alleinstehenden
Hallo zusammen!
Wir tre� en uns wieder zu einem gemütli-
chen Abend am Mittwoch, 27. November 
2024 um 18.00 Uhr zum Dinnete-Essen bei 
Fetscher‘s ( Gasthaus Engel) in Hosskirch 
Bitte meldet Euch unbedingt bis 25.11.2024 
an, wenn Ihr teilnehmen möchtet.

Telefon 0163 1707336 oder 07585 2228.

Es grüßen Euch
Ste� y und Edeltraud

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe 

durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Maschinenring 
Alb-Oberschwaben e.V.
Haushalts- und Betriebshilfe
88356 Ostrach, Hauptstraße 17
( 07585/9307-0  info@mr-ao.de
 
Berufskraftfahrerweiterbildung
Das Berufskraftfahrer-Quali� kations-Gesetz 
(BKrFQG) sieht alle fünf Jahre eine BKF-Wei-
terbildung für Fahrpersonal im gewerbli-
chen Güterkraft- und Personenverkehr im 
Umfang von 35 Stunden vor. 

Wir bieten im Januar/Februar 2025 diese 
Schulung mit allen 5 Modulen für alle Kraft-
fahrer an.

Die Termine sind wie folgt:
Freitag, 17.01.2025 Modul 1
Samstag, 18.01.2025 Modul 2
Freitag, 31.01.2025 Modul 3
Samstag, 01.02.2025 Modul 4
Freitag, 14.02.2025 Modul 5

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an
Bei Anmeldung, Interesse und Fragen 
wenden Sie sich gerne an Ulrike Reiter 
(07585/9307-11 oder u.reiter@mr-ao.de
 

Mit Herz und Hand - 
Nachbarschaftshilfe Weithart 
u. Umgebung

Foto:  Nachbarschaftshilfe Weithart  

Musikverein Burgweiler
*** VORANKÜNDIGUNG *** 
Wir laden alle herzlich zu „Jugend stellt sich 
vor“ in die Riedhalle nach Burgweiler ein. 

Wir bieten neben einem unterhaltsamen 
Programm durch die JuKa und die Zöglinge 
auch Ka� ee und Kuchen an. Kommt vorbei, 
es wird ein toller Nachmittag!

JuKa BuDe
Die nächste Probe der JuKa � ndet am kom-
menden Freitag um 18:00 Uhr statt.

Ausblick: Am 01.12. � ndet in Denkingen 
der Weihnachtstraum statt. Am 29.11. bas-
teln wir wieder Kleinigkeiten dafür, denn 
wir werden wieder eine Tombola mit tollen 
Preisen anbieten! Am 08.12. � ndet „Jugend 
stellt sich vor“ in Burgweiler in der Riedhal-
le statt. Wir laden schon heute die gesam-
te Gemeinde und all unsere Musikfreunde 
dazu ein. Die JuKa BuDe sowie die Zöglinge 
stellen an diesem Nachmittag ihr Können 
unter Beweis. Außerdem gibt es leckeren 
Kuchen und Ka� ee für unsere Gäste. 
 

Foto:  Musikverein Burgweiler  

Aktive
Die nächste Probe der aktiven Kapelle � n-
det am kommenden Freitag um 20:00 Uhr 
statt.

Musikalische Grüße
Eure Vorstandschaft
 

Musikverein Ostrach

Foto:  Musikverein Ostrach  

Juka Ostrachtal
Bläserschule & Jugend Ostrachtal
Die nächste Probe des Vorstufenorchesters 
� ndet am Freitag, 22.11., um 18:00 Uhr im 
Probelokal in Rosna statt.
Die JuKa probt wieder am Dienstag, 26.11., 
um 19:00 Uhr in Ostrach im Probelokal.

Das Jugend-Team Ostrachtal

Musikverein Weithart
Einladung zur Hitparade
Liebe Blasmusikfreunde, 
auch in unserem Jubiläumsjahr laden wir Sie 
zu unserem ganz besonderen Jahreskon-
zert - unserer Hitparade - am 23. November 
2024 ab 20 Uhr nach Rosna ins Bürgerhaus. 
Neben den drei Siegertiteln des letzten Jah-
res freuen wir uns auf ein buntes Blasmusik-
programm mit Modernem, Traditionellem 
und solistischen Elementen!

Wir freuen uns, Sie bei der Hitparade begrü-
ßen zu können!

Ihr Musikverein Weithart e.V.
 

Foto:  Musikverein Weithart 

Termine und Probe
Unsere nächste Probe halten wir am Frei-
tag, 22.11., direkt auf der Bühne im Bür-
gerhaus ab. Im Rahmen der Konzertvorbe-
reitung � ndet am Dienstag, 26.11. wieder 
unsere Zusatzprobe ab 20 Uhr statt.
Zum Konzertaufbau tre� en wir uns am Frei-
tag, 22.11. ab 17.30 Uhr in der Halle.

Nächste Termine:
• Hitparade: 23.11.24 ab 20 Uhr, Bürgerhaus 

Rosna
• Weihnachtsspielen: 30.11.24, Einhart
• Christbaumverkauf: 14.12.2024, 10-13 Uhr, 

Ortsmitte Rosna
• Weihnachtsspielen: 24.12.2024, 16.15 Uhr
• Kameradschaftsabend: 28.12.2024

Das Vorstands-Team 
mit Dirigent & Team der Bläserschule
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Narrenzunft Burghexen 
Weithart e. V.
Einladung zum 27. Weihnachtsver-
kauf/Basar im Bürgerhaus in Rosna
Wir nähern uns dem Weihnachtsfest und 
bei vorweihnachtlicher Stimmung können 
Sie am Sonntag, den 24.11.2024 ab 11.00 
Uhr verschiedene, selbstgemachte Weih-
nachts-Holz- und Dekoartikel bei uns er-
werben.

Für Ihr leibliches Wohl sorgen wir wieder 
aus dem Grillhüttle mit z.B. Schnitzelwe-
cken, Rote im Wecken, Curry-Wurst, Pom-
mes, Glühwein und Punsch, sowie drinnen 
mit Ka� ee und leckeren Kuchen.

Wir haben auch wieder eine Tombola für Sie!

Wir freuen uns schon heute auf Ihren zahl-
reichen Besuch im Bürgerhaus Rosna.

IHRE BURGHEXEN WEITHART e. V. 
MENGEN-ROSNA
 

Foto:  Burghexen Weithart e.V.  

LIEBE MITGLIEDER/Leihhästräger/
Helfer/ Helferinnen
Bitte noch die restlichen Tombolapreise ab-
geben und für die Kuchenliste melden, bzw. 
eintragen.

-->Gerne nehmen wir noch versch. Grün-
zeug, Zapfen, Holz, alte Bretter, Ausste-
cherförmchen o.ä. an.
 

Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Ostrach
ostrach.albverein.eu
 
Jahresabschlusswanderung
am Sonntag 1. Dezember 2024
Tre� punkt 13.30 Uhr am Herbert-Barth-
Platz in Ostrach.
Vom Tre� punkt fahren wir gemeinsam über
Rosna zur „Aspenhäule“- Grillhütte, wo wir 
eine kleine adventliche Feier anbieten. An-
schließend gibt es eine kleine Wanderung.
Einkehr im Gasthaus „ Adler“ in Jettkofen.

Wir freuen uns auch über die Mitglieder, die 
nicht mehr mitwandern und mit uns einen 
gemütlichen Abend verbringen möchten, 
und laden euch herzlich ein. Bitte jedoch 
mit vorheriger Anmeldung.

Mitfahrgelegenheit begrenzt vorhanden.

Mitglieder und Gäste sind herzlich eingela-
den. Für Nichtmitglieder erfolgt die Teilnah-
me auf eigene Gefahr.

Auf viele Teilnehmer freuen sich die Wan-
derführer Karl und Brigitte und das Vor-
standsteam
 

Turnverein Ostrach
Wir suchen Übungsleiter und Helfer 
für unser Grundlagenturnen!
Hast du Spaß am Turnen und möchtest 
deine Freude daran an Kinder weitergeben?
Dann bist du bei uns genau richtig!

Werde Teil unseres Teams und unterstütze 
uns bei der Arbeit mit Kindern im Alter von 
1,5 bis 10 Jahren.
Wir bieten verschiedene Gruppen, die von 
Montag bis Mittwoch statt� nden. Du musst 
keine speziellen Vorkenntnisse mitbringen 
– viel wichtiger sind Freude am Sport und 
an der Arbeit mit Kindern.
Es erwartet dich ein motiviertes Team und 
eine freundliche Atmosphäre.

Wir brauchen Dich um:
• Die Kinder bei den Übungen und an den 

Geräten zu begleiten und unterstützen
• Spaß an Bewegung in einer spielerischen 

und sicheren Umgebung zu vermitteln
• Im Team die Turnstunden zu planen und 

durchzuführen

Wenn du dich angesprochen fühlst, melde 
dich bei uns!

Corinna Bauer 0176 55543032
Kerstin Hintzenstern 0174 3415228 oder per 
Mail an grundlagenturnen@tv-ostrach.de

Wir freuen uns auf dich!
Corina Bauer und Kerstin Hintzenstern
(Abteilungsleitung)
 

SPD & Freie Bürger
Politischer Stammtisch.
Wir nehmen kein Blatt vor den Mund!
In politisch stürmischen Zeiten sollte man 
miteinander schwätzen!
Beim politischen Stammtisch.

Im Hirschenstüble,
Donnerstag, 28.November 2024
Ab 19.00h
 
Herzliche Einladung an alle Interessierten.
Jörg Schmitt

AKTUELLES

Ostracher Internetcafé
Im Altbau des Elisabethenhaus, 
Hauptstr.9 , Ö� nungszeiten:
Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag 14.00 bis 17.00 Uhr

Am Donnerstag PC-Service - Kostenlo-
se Hilfe bei Fragen u. Beratung

Fehlerbeseitigung PC und Laptop In-
stallation von Software auf PC Laptop

Internetcafé an den Ö� nungszeiten, 
Telefon : 07585 / 93 55 6 70, 
eMail : IK-Ostrach@t-online.de,

Kontakt : Josef Breitschmid 
Priv.Tel. : 07585 / 93 55 6 77

In den Ferien und an Feiertagen ge-
schlossen

Einladung zum Wilhelmsdorfer 
Weihnachtsmarkt
Am Samstag, 30.11.2024 veranstaltet die 
Gemeinde Wilhelmsdorf von 10.00 Uhr bis 
18.00 Uhr den 41. Wilhelmsdorfer Weih-
nachtsmarkt. 

Auch in diesem Jahr erwartet die Marktbe-
sucher ein reichhaltiges und vielseitiges An-
gebot mit allem, was die Vorfreude auf die 
Advents- und Weihnachtszeit wecken kann. 
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.

Musikalisch umrahmt wird der Tag durch 
die Jugendkapelle Zupfwiesler, die Mu-
sikkapelle Wilhelmsdorf-Esenhausen, den 
Posaunenchor und die Alphornbläser Wil-
helmsdorf. Um 13:00 Uhr und 15:00 Uhr er-
füllt Henrik Dietrich den Betsaal mit Orgel-
klängen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Am Sonntag, 24.11. um 15:00 Uhr spielt 
die Puppenbühne Ostrach das be-
rühmte Märchen

Hänsel und Gretel 
für Kinder ab 5 Jahren

Platzreservierung unter Tel.: 07585 - 3315
Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 
www.puppenbuehne-ostrach.de
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WOCHENMARKT
Ö� nungszeiten:
Freitags von 07:30 – 12.00 Uhr

Vielseitiges Angebot 
regionalen Anbieter.
• Bodensee Obst  Hubert Burkart
• Fischhandlung  Sascha Zeller
• Produkte Bremer Gewürzhandel  

Volker Melcher
• Frisches Bioland-Gemüse  Markus 

Bodenmüller
• Eier, Karto� eln  Ralf Kästle
• Käse und Landesspezialitäten  

Adriana Digrisolo
• Mittelmeerspezialitäten  Nace 

Hassani
• Bioland Bäckerei  Manfred Müller
• Gärtnerei Hepp Mengen 
• Südtiroler Speckwaren/Prosecco 

Cornelia Haaga
• Puten-Bison, Fleisch und Wurst-

waren, Biohof Lojdl  
• Strickerfrauen Magenbuch
• Seifen des Glücks, Kornelia Hug 

Ornithologie sowie mit naturschutzfachlich 
wertvollen Lebensräumen. „Bei Führungen 
und Exkursionen und im Rahmen der Ö� ent-
lichkeitsarbeit gebe ich der Natur eine Stim-
me“, sagt sie. Diese Arbeit wolle sie als neue 
Leiterin des Naturschutzzentrums Obere 
Donau fortsetzen und vertiefen. „Ich freue 
mich sehr darauf, in dieser Funktion meine 
Erfahrungen und meine Begeisterung für 
den Naturschutz einzubringen. Gemeinsam 
mit dem Team und unseren Partnern möchte 
ich dazu beizutragen, die besondere natür-
liche Vielfalt des Naturraums langfristig zu 
erhalten und zu fördern.“
Das Naturschutzzentrum Obere Donau 
wurde 1996 gegründet und ist für die Betreu-
ung von Schutzgebieten und die Koordinie-
rung von Naturschutzaktivitäten zuständig. 
Mit dem Haus der Natur in Beuron und einem 
umfangreichen Veranstaltungsprogramm 
zeigt es Besucherinnen und Besuchern der 
Region, welche Besonderheiten der Natur-
raum zu bieten hat. Exkursionen, Vorträge 
und Seminare sprechen interessierte Laien 
ebenso an wie Fachleute und richten sich an 
sämtliche Altersgruppen.

Kreisbehindertenbeauftragter 
bietet Sprechstunden an 
Der Kreisbehindertenbeauftragte Johann 
Nieß setzt sich für alle Menschen mit geis-
tiger, körperlicher oder seelischer Behinde-
rung im Landkreis Sigmaringen ein. Er ist 
Mittler zwischen Betro� enen und fachlich 
Verantwortlichen und bietet regelmäßig 
Sprechstunden an.

Die für Donnerstag, 28. November, geplante 
Sprechstunde wurde verlegt. Die nächsten 
Termine sind damit:
• Donnerstag, 21. November, 17 bis 19 Uhr 

im „Haus am Hechtbrunnen“ (Räume des 
VdK-Ortsverbands Pfullendorf im Erdge-
schoss), Hauptstraße 23, 88630 Pfullendorf

• Donnerstag, 19. Dezember, 16 bis 18 
Uhr im Landratsamt Sigmaringen (Be-
sprechungsraum 3100), Leopoldstraße 4, 
72488 Sigmaringen

Darüber hinaus nimmt der Kreisbehinder-
tenbeauftragte auch jederzeit Anliegen per 
Post oder per E-Mail entgegen:

Landratsamt Sigmaringen 
Kreisbehindertenbeauftragter Johann Nieß 
Leopoldstraße 4 72488 Sigmaringen 
E-Mail: kbb@landkreis-sig.de

Naturschutzzentrum 
Wilhelmsdorf
Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf 
der Stiftung Naturschutz Pfrunger- 
Burgweiler Ried
Das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf ist 
Informationszentrum für das Naturschutz-
gebiet Pfrunger-Burgweiler Ried und der 
ideale Ausgangspunkt, um dessen “Wilde 
Moorlandschaft” zu erkunden.

Hier � nden Sie unser aktuelles Programm:

Das Landratsamt berichtet
Alisa Klamm wird Leiterin des Natur-
schutzzentrums Obere Donau
Die Wildtierökologin Alisa Klamm über-
nimmt zum 1. Januar die Leitung des Na-
turschutzzentrums Obere Donau mit Sitz in 
Beuron. Die 33-Jährige folgt damit auf Ute 
Raddatz, die sich in dieser Funktion seit fast 
drei Jahrzehnten für den Erhalt und Schutz 
der vielseitigen Landschaft in der Region 
einsetzt. „Frau Raddatz hat in dieser langen 
Zeit Hervorragendes für das Obere Donau-
tal geleistet. Sie hat das Naturschutzzent-
rum gelebt“, sagt Stefanie Bürkle, Landrä-
tin des Landkreises Sigmaringen, der die 
Einrichtung gemeinsam mit dem Land Ba-
den-Württemberg, dem Landkreis Tuttlin-
gen, dem Zollernalbkreis und der Gemein-
de Beuron über eine Stiftung betreibt. „Wir 
sind überzeugt davon, mit Frau Klamm eine 
engagierte und geeignete Nachfolgerin ge-
funden zu haben.“
Alisa Klamm hat Forstwirtschaft und Ökosys-
temmanagement an der Fachhochschule 
Erfurt studiert. Auf den Bachelor of Science 
folgte ein Masterstudium der Forstwissen-
schaften und Waldökologie mit dem Stu-
dienschwerpunkt Waldnaturschutz an der 
Georg-August-Universität Göttingen. Seit 
dem erfolgreichen Abschluss beschäftigte 
sich Klamm als Referentin und stellvertreten-
de Leiterin des Sachgebiets Naturschutz und 
Forschung der Nationalparkverwaltung Hai-
nich (Thüringen) vor allem mit unterschied-
lichen Aspekten der Wildtierökologie und 

Noch bis zum 1. Dezember: 
Foto-Ausstellung „Naturjuwelen 
Einfühlsame Tierportraits, bezaubernde 
Lichtstimmungen, faszinierenden Details, 
ungewöhnlichen Perspektiven auf die 
Natur in Oberschwabens bietet diese Aus-
stellung ihren Besuchern. Der Eintritt zur 
Ausstellung ist frei.

Samstag, 30. November, 14:30 Uhr
Workshop: „Adventskranz binden aus 
Naturmaterialien“ 
Nadine Luib begleitet Sie in diesem Work-
shop auf dem Weg zu Ihrem perfekten Ad-
ventskranz mit Kreativität und vielen tollen 
Ideen! Der Workshop kostet 40 EUR, inklusi-
ve Material und Punsch. Eine Anmeldung ist 
bis 27. November notwendig.

Freitag, 6. Dezember 
bis Mittwoch, 18. Dezember
Weihnachtsbasar im 
Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf
Sie suchen noch ein Weihnachtsgeschenk, 
haben aber keine Lust auf einen stressigen 
Einkauf?  Bei uns erwarten Sie individuelle, 
handgemachte Weihnachtsgeschenke, eine 
schöne gemütliche Stimmung, kleine Le-
ckereien und nette Gespräche. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

An den Wochenenden freuen wir uns auch 
auf Ihren Besuch zu einer Tasse Ka� ee und 
einem Stück Kuchen! Weitere Informa-
tionen zu Veranstaltungen sowie das 
Formular zur Anmeldung � nden Sie auf 
unserer Homepage https://pfrunger-burg-
weiler-ried.de/ Bitte beachten Sie die An-
meldefristen auf unserer Homepage! 

Ö� nungszeiten: 
Mittwoch 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr 
Sonntag 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
Die Bücherei ist im Pfarrhaus (unterer Eingang).

Eine Stadt im Lauf der Zeit 
Von der antiken Siedlung bis zur 
heutigen Metropole
Die Entwicklung einer Stadt in faszinie-
renden Wimmelbildern: Von der klei-
nen Siedlung im antiken Griechenland 
bis zur modernen Wolkenkratzer-Me-
tropole dieses beeindruckende Bil-
derbuch entführt mit 12 detailreichen 
Wimmelbildern auf eine einzigartige 
Reise durch mehr als 2.500 Jahre Ge-
schichte. Die atmosphärischen Illustra-
tionen von Steve Noon sowie unterhalt-
same Fakten erwecken das geschäftige 
Treiben der Stadtbewohner zum Leben 
an einem Tag im alten Rom ebenso wie 
zur Zeit der Industrialisierung. Seite für 
Seite die Entwicklung der Stadt über 
die Jahrtausende erleben: das erfolg-
reiche Wimmel-Bilderbuch zurück im 
imposanten Querformat!

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



Friseur/in (m/w/d)
ab sofort in Voll- oder Teilzeit gesucht. Du hast Berufserfahrung, 

bis kreativ und teamfähig? Dann bewirb Dich jetzt.
Telefonisch unter 07371/4722 oder schriftlich

mit den üblichen Bewerbungsunterlagen.

Friseursalon Deiß • Riedlinger Str. 19 • 88521 Ertingen

Traumwohnung zu verkaufen
4,5 Zi., 125 qm + 80 qm Nutzfl. + Garten,

in ruhiger Südlage in Ostrach. VB 369.000 Euro

Tel. 0172 – 144 946 4 

Statt Karten  Kalkreute, im November 2024

HERZLICHEN DANK

sagen wir allen, die sich in den Stunden des
Abschieds von unserem lieben Verstorbenen

Edwin Söllner
mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme

auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Antonia Söllner mit Familie

Immer in
Ihrer Nähe

• Fahrten zur Dialyse 
Krankentransporte • Bestrahlungsfahrten 

 • Flughafenzubringer 
Eil- und Kurierdienst im In- und Ausland bei Tag und Nacht.

Tel. 0 75 72 / 67 27
Der kommt wie gerufen.

Taxi-Service
Strobel

Inh. Alexander Fischer
Mengen-Rulfingen

Adventsausstellung 
Samstag, 23.11.2024 ab 17 Uhr

Sonntag, 24.11.2024, 13 – 17 Uhr

Am Friedhof 6  |  88367 Hohentengen  |  Tel.: 07572 / 767689

Adventszeit!
Ab sofort große Auswahl an Kerzen,  

Advents- und Weihnachtsdeko,   
Adventskränze, Gestecke und 

Weihnachtssterne!

Ab 30. November Christbaumverkauf 
aus heimischer Kultur (ökologischer Anbau).

Täglich zu den üblichen Öffnungszeiten 
in unserer Gärtnerei in Herbertingen!

Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr.  8.00 - 12.00 Uhr 
 13.30 - 18.00 Uhr
Sa.  8.00 - 12.30 Uhr  
So.  10.00 - 12.00 Uhr

STARKES DUO. 
AUS EINS MACH ZWEI
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 
Ihr innovatives Heimatblatt wartet bereits auf Sie. 
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 



Adventsausstellung
mit Verkauf

Samstag 23.11. ab 17 Uhr
Sonntag 24.11. von 13 bis 17 Uhr

Kastellstraße 51
Mengen / Ennetach

Blumen & Co. 

WIRBELSÄULENPFLEGE   
auf dem Höchsten

Entspannungsmassagen und Selbsthilfeübungen
nach Dorn Breuß    www.christallin-maria.de

Termine nach telefonischer Vereinbarung
07555  9292059             Maria Hestermann

Montag, Strammer Max     
25. Nov.    mit Bratkartoffeln

Dienstag, Bacon Scheiben mit  
26. Nov.  Kartoffelsalat od. gem. Salat

Mittwoch, Schaschlik Pfanne    
27. Nov.  mit Reis
 
Donnerstag,  Saumagen mit Spätzle   
28. Nov.  und Bratensoße

Zart gereifter 

Rostbraten  100 g  2,99 €

saftiger  

Krustenbraten      100 g  1,19 €
Pfiffige

Debreziner       100 g  1,59 €

Streichzarte

Delikatess  
Leberwurst 100 g 1,59 €

Habsthaler  

Putenschinken 100 g 1,99 €

Wochenangebot
21.11.2024 – 27.11.2024 Tagesessen     ab 11.30 Uhr

pro Portion 7,50 €
Guten Appetit wünscht Ihre  Metzgerei 

Eberle mit Team

Schönes lichtdurchflutetes 1,5-ZIMMER-APPARTEMENT (35 qm)
mit Essküche (neu), Bad (neu) mit Tageslicht, Terrasse, Kelleranteil und Carportstellplatz 
ab 01.02.2025 in Ostrach zu vermieten.  Bitte an E-Mail: mysweethome11@web.de



klein und fein Iris Design
Vorweihnacht

Bald ist Weihnacht, wie freu' ich mich drauf,
da putzt uns die Mutter ein Bäumlein schön auf;

es glänzen die Äpfel, es funkeln die Sterne',
wie hab'n wir doch alle das Weihnachtsfest gern.

Adventsausstellung
Samstag: 23.11.2024 von 13.00 - 19.00 Uhr
Sonntag: 24.11.2024 von 13.00 - 18.00 Uhr

Musikeinlagen mit dem Ensemble Vocallisimo

klein und fein Iris Design   & Härle's Hofcafe

Der besondere Blumenladen im Atelier
Iris Mühl
Klosterhof  1
88356 Bachhaupten  Sonntag, 24.11.2024 Feierliche Einweihung mit:
07585/935943 Herrn Dekan Müller
Phone: 0174/3092574 MDL Klaus Burger
 Lena Burth Bürgermeisterin der Gemeinde Ostrach
 Frau Burger Hospiz Johannes
 Frau Schuhmacher Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben e.V.

Adventskränze • Kerzengestecke • Kugeln • Kerzen •
Weihnachtsduft • Alles für die Weihnachtszeit und vieles mehr

Schauen Sie doch einfach vorbei und lassen Sie sich in die schönste Zeit des Jahres verzaubern

Snack der Woche
Bauernfrikadellen-Brötchen

 1 Stück 2,25 €

... Feines aus dem Ländle!
SUPER SONDERPREIS
1 Ring Schwarzwurst
400 g => 1 kg = 12,50 €

1 Ring  4,99 €

Wir freuen uns auf  S ie   ♦   Ihre Metzgerei  Fr ick   ♦   Ostrach  ♦   Hauptstraße 27/1
Unsere Ö ffnungszeiten:  Montag-Freitag 7:30 - 18:00 Uhr | Samstag 7:30 - 12:30 Uhr

Angebot gültig vom

Mi., 20.11. bis Di., 26.11.2024
frische 
Schweinerückensteaks
mager 100 g 1,29 €

Cordon bleu vom Schweinerücken 
pfannenfertig 100 g 1,39 €

Göttinger Bierwurst 100 g 1,49 €

Fleischkäse fein  100 g 0,99 € 
auch zum Selberbacken in der Aluform



bis 06. Dez. 2024

Mediengestalter/
Layouter gesucht

(m/w/d)  ∕  Teilzeit (Mo bis Mi)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
per E-Mail:  stellenangebote@primo-stockach.de
per Telefon:  07771 9317-49

IHRE AUFGABEN
Für unsere Amts- und Mitteilungs-
blätter produzieren Sie die Layouts 
sämtlicher Seiten im Redaktions-
system Primo-Einfach-Online 
sowie im Gestaltungstool 
Adobe Indesign.
... und vieles mehr

Weitere 
Infos

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de



Wir verkaufen  
frisches Rindfleisch

vom Limousin Weiderind

Die Fleischpakete  
(bereits vakuumiert)
sind in Größen von 5/10/15/20 u. 25 kg erhältlich.  
Je nach Verfügbarkeit eine Mischung aus Braten / 
Steaks / Rouladen / Gulasch und Hackfleisch.   
Hinweis:  
Fleisch- und Markknochen erhalten Sie gratis.

Wir freuen uns über Ihre Bestellung bis zum 14. 12. 2024!

1. Telefonisch: 07572 / 33 55 ab 18.00 Uhr
2. oder E-Mail: Klaus.Hucker@t-online.de

Fam. Klaus Hucker Hohentengen

Klavierstimmer Jacobi • Reparatur u. Verkauf
Tel. 07551 9 455 031 • 0170 81 58 400 •  www.klavierbau-jacobi.de


